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Sitzung vom  07. Juli 2015  

Beschl. Nr. 2015-189 

F6.2.2 Einzelne Bereiche und Zweckverbände 
Humanitas; Beiträge 2015 - 2017 

 
 
Ausgangslage 
 
Mit Schreiben vom 19. November 2014 ersucht die Stiftung Humanitas, Stiftung zur 
Förderung geistig Behinderter, um die Erneuerung der Beitragsleistungen der 
Bezirksgemeinden an die verschiedenen Betriebe für die Jahre 2015 – 2017. Im Jahr 2013 
wurde in Rüschlikon ein Neubau realisiert, die Anzahl an Wohnplätzen hat sich dadurch von 
19 auf 27 erhöht. Aus diesem Grund beantragt die Stiftung Humanitas für das Wohnhaus 
Rüschlikon einen erhöhten Beitrag. 
 
 
Empfehlung der Gemeindepräsidentenkonferenz (GPK) des Bezirkes Horgen 
 
Am 15. April 2015 hat die Gemeindepräsidentenkonferenz des Bezirks Horgen (GPK) 
beschlossen, den Bezirksgemeinden zu empfehlen, die Beiträge für die Jahre 2015 – 2017 
weiterhin zu bewilligen. Diese Beiträge, die seit 1993 unverändert sind, wurden im 
Dreijahresturnus bewilligt. Diese Praxis soll im Bezirksverbund beibehalten werden. Die 
Kostenverteilung erfolgte nach dem Schlüssel (1/3 Steuerkraft, 1/3 Einwohnerzahl, 1/3 
Bewohner/Mitarbeitende) und wurde jeweils durch die Finanzverwaltung Horgen errechnet. 
Die GPK empfiehlt die Weiterführung der Beitragsleistungen sowie die Erhöhung des 
Beitrags an das Wohnheim Rüschlikon.  
 
Bzgl. des Verteilschlüssels empfiehlt die GPK, diesen lediglich noch auf die Einwohnerzahl 
(Stichtag 31.12. des Vorjahres) abzustützen. Die Steuerkraft sei kantonal bereits 
berücksichtigt. Der Beitrag für das Wohnheim Rüschlikon von neu CHF 60‘000 (bisher CHF 
42‘000) sei zu bewilligen.  
 
Der Kostenverteiler der Bezirksgemeinden ergibt: 
 
Wohnheim Horgen CHF 120'000.00 
Wohnheim Rüschlikon  CHF   60'000.00 
Kosten pro Mitarbeiter/in pro Tag in den Werkstätten CHF            6.00 
 
Unverändert – und nicht Bestandteil dieses Beschlusses – bleiben die Kosten pro 
Mitarbeitenden und Tag in den Werkstätten mit CHF 6.00. 
 
 
Erwägungen 
 
Seit Beginn wurde die Stiftung Humanitas von allen Bezirksgemeinden finanziell unterstützt. 
Sie leistet einen wichtigen Beitrag für die Integration der Einwohnerinnen und Einwohner. 
Der Bedarf ist ausgewiesen und die Beiträge wurden jeweils unter dem Konto 
702.3640.00/702.1000 eingestellt.  
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Für die Betriebsbeiträge an die Wohnheime Horgen und Rüschlikon sowie für den 
Werkstattbeitrag hat die Stadt Adliswil im Voranschlag 2015 CHF 51‘700 budgetiert. Nach 
dem neuen Verteilschlüssel erhöhen sich die Beiträge für Adliswil für das Jahr 2015 
gesamthaft auf rund CHF 54‘000: 
 
 
Wohnheim Horgen   CHF 18‘300 
Wohnheim Rüschlikon CHF    9‘200 
Beiträge Werkstatt  CHF 26‘500 
 
 
Mit diesen Beträgen kann auch – bei gleichbleibender Einwohnerzahl – für die Folgejahre 
gerechnet werden. 
 
Anlässlich einer Umfrage (SRB 2012-71) vom 6. März 2012 hat sich der Stadtrat 
dahingehend geäussert, dass Beiträge für das jeweils kommende Jahr im Rahmen der 
Budgetierung zur Bewilligung vorzulegen sind.  
 
Nicht ganz schlüssig erscheint dem Stadtrat die Tatsache, dass die effektive Anzahl der 
Bewohnenden der beiden Wohnheime je Gemeinde nicht in der Berechnung berücksichtigt 
werden soll. Dies sollte im neuen Verteilschlüssel für die Planperiode ab 2018 nochmals 
überprüft werden. 
 
 
Auf Antrag des Ressortvorstehers Soziales fasst der Stadtrat, gestützt auf Art. 47 Ziff. 3 der 
Gemeindeordnung Adliswil, folgenden 
 

Beschluss: 

 
1 Der Weiterführung der jährlichen Unterstützung der Humanitas-Stiftung mit einer 

ausschliesslich auf der Einwohnerzahl basierenden Kostenverteilung wird für den 
Zeitraum 2015 – 2017 zugestimmt.  
 

2 Das Ressort Soziales wird beauftragt, die entsprechenden Beiträge im Rahmen des 
Budgetprozesses zu beantragen.  

 
3 Die Gemeindepräsidentenkonferenz wird eingeladen, bei der Prüfung einer allfälligen 

Weiterführung der Betriebsbeiträge für die Planperiode ab 2018 die Berücksichtigung 
der Anzahl von Bewohner/innen je Gemeinde im Verteilschlüssel erneut in Betracht 
zu ziehen.  
 

4 Dieser Beschluss ist öffentlich. 
 

5 Mitteilung an: 
 
5.1 Ressortvorsteher Soziales 
5.2 Ressortleiterin Soziales 
5.3 Ressortleiter Finanzen 
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5.4 Bezirksgemeinden  
5.5 Stiftung Humanitas, 8810 Horgen-Arn (mit separatem Schreiben) 
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